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Mitteilungsblatt 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Fladungen mit 
ihren Mitgliedsgemeinden Stadt Fladungen, 
Gemeinde Nordheim v.d.Rhön und Gemeinde Hausen

Jahrgang 44 Nr. 14/202223./24.07.2022

Für alle Gemeinden 

Amtliche Bekanntmachungen 

Zahlungsaufforderung 
Am 1. Juli 2022 waren die Pachten, die Friedhofsunterhal-

tungsgebühr und die Hundesteuer zur Zahlung fällig.  
Soweit die Pachten, Gebühren und Steuern noch nicht ent-

richtet worden sind und der Verwaltungsgemeinschaft Fladungen 
keine SEPA-Lastschrift erteilt worden ist, werden die Pflichtigen 
hiermit aufgefordert, innerhalb einer Woche Zahlung zu leisten.  

Diese Zahlungsaufforderung gilt als öffentliche Mahnung! 
 
Schnupp, 1. Vorsitzender der VGem Fladungen 

 

Aus dem Rathaus wird berichtet 

Aus der Gemeinschaftsversammlung vom 21. März 2022 
 
Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls vom 24. 
November 2021 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt.  
Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil 
der Sitzung vom 24. November 2021 

Genehmigung des nichtöffentlichen Teils des Protokolls 
vom 10.06.2021 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt. 
Server; Grundsatzbeschluss zur vorzeitigen Beschaffung zur 
Erweiterung der Anlage 

Die Verbandsversammlung beschließt, dass der Server vor 
Haushaltsgenehmigung beschafft wird und die Integration und In-
betriebnahme dessen durchgeführt wird. 

Der 1. Vorsitzende o.V. i. A. wird ermächtigt, die Interkomm-
IT Rhön-Grabfeld GmbH mit den entsprechenden Arbeiten zu be-
auftragen. 

Mitteilung der Redaktion 
Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes erscheint 
am Wochenende vom 06./07. August. Redaktionsschluss 
für die kommende Ausgabe ist Mittwoch, 27. Juli, um 
12.00 Uhr. Wir bitten um Beachtung. 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Fladungen bietet als bürger-
freundlichen Service weiterhin alle 14 Tage die kostenfreie 
Verteilung des Mitteilungsblattes in die Haushalte im VG-Ge-
biet an. Diese erfolgt mit der Werbepost am Wochenende. 
In Briefkästen mit der Aufschrift „Keine Werbung” sowie ei-
nigen wenigen anderen Bereichen ist die Zustellung leider 
nicht möglich. Das Mitteilungsblatt liegt daher zusätzlich an 
folgenden Stellen kostenfrei zum Mitnehmen aus: 

Fladungen Verwaltungsgemeinschaft 
Marktplatz 1 

Hausen Bäckerei Hippeli 
St.-Georg-Str. 3 

Nordheim Rathaus (Steckkasten) 
Marktplatz 7 

Außerdem kann das Mitteilungsblatt kostenlos unter 
www.fladungen.rhoen-saale.net/Aktuelles/Mitteilungsblatt  
abgerufen werden. 
 
Vereine und Institutionen können kostenlos öffentliche Ver-
einsnachrichten, Termine und Veranstaltungshinweise in der 
Rubrik „Aus den Vereinen“ und im Veranstaltungskalender 
bekannt geben. Darüber hinausgehende Anzeigen für z. B. 
Feiern oder Festveranstaltungen sind kostenpflichtig. 
 

Beiträge schicken Sie bitte per E-Mail an  
mitteilungsblatt@streutal-journal.de 

 

Die gleiche Adresse gilt für die Annahme von kostenpflichti-
gen Werbeanzeigen. Für Rückfragen steht Ihnen die Redak-
tion unter Tel. 09776 / 26297-17 zur Verfügung.
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„Es ist der Wert der Überzeugungen,  
der den Erfolg ausmacht.  

Nicht die Anzahl der Anhänger.“ 
– Remus Lupin in Harry Potter – 

 

Herzliche Grüße von der VGem  
und der Tourist-Information Fladungen.



Amtliche Bekanntmachungen 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB der Stadt Fladungen für die 2. Änderung des 
Bebauungsplans „Kapellenberg“  

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 16.06.2022 gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungs-
plans „Kapellenberg” beschlossen. 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans 
umfasst folgende Flurstücke: 

Fl. Nr. 1822, 1822/1, 1822/3, 1822/4 1821, 1824/1, 1824/2 
und 1824/3 (alle Gemarkung Fladungen) 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist wie folgt um-
grenzt: 

Im Norden: Fl. Nr. 1848/1 (St.-Gangolf-Weg) 
Im Westen: Fl. Nr. 1825 (Bischof-Stumpf-Weg) Fl. Nr. 1824 
Im Süden: Fl. Nr. 1800 (Weinbergstraße) Fl. Nr. 1824 
Im Osten: Fl. Nr. 1725 (Hausener Straße) 
Der Lageplan mit Kennzeichnung der Abgrenzung des räum-

lichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist Bestandteil des 
Beschlusses (siehe beigefügten Lageplan). 

Der räumliche Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebau-
ungsplans „Kapellenberg” kann in der Verwaltungsgemeinschaft 
Fladungen, Marktplatz 1 in 97650 Fladungen, Zimmer 1.2 wäh-
rend der allgemeinen Dienstzeiten sowie auf der Internetseite der 
Stadt Fladungen unter https://www.fladungen.rhoen-saale.net/Ak-
tuelles/Bauleitplanung eingesehen werden. 

Verfahrensart: Der Bebauungsplan wird im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BauGB aufgestellt. 

Mit der Ausarbeitung der Planunterlagen ist das Technisches 
Büro Werner in 97483 Eltmann beauftragt worden. 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung: 
Der Anlass zur Planung der 2. Änderung des Bebauungspla-

nes ist die Überschneidung der Geltungsbereiche 1. Änderung 

„Kapellenberg” und „Kapellenberg II BA”. Gemäß § 9 Abs. 7 
BauGB stellt dies eine Verletzung des Prinzips der sog. „Einräu-
migkeit” dar. Daher wird zur Konvaleszenz der Geltungsbereich 
der „1. Änderung Kapellenberg” verkleinert. 

Im Rahmen der Neuüberplanung wird im räumlichen Gel-
tungsbereich der „2. Änderung Kapellenberg“ im Zuge der Nach-
verdichtung ein Baufenster geschaffen und für die bereits 
bestehende Bebauung auf den Parzellen Fl. Nr. 1822/3, Fl. Nr. 
1822, Fl. Nr. 1822/4 und Fl. Nr. 1821 (Teilbereich) die baurecht-
lichen Voraussetzungen geschaffen, die für deren städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich sind. 

 
Fladungen, 07.07.2022 
Michael Schnupp 
1.Bürgermeister 

 
 
Haushaltssatzung Wasserzweckverband „Rother Gruppe”; 
Hinweis auf die Veröffentlichung im Amtsblatt für den Land-
kreis Rhön-Grabfeld gemäß Art. 24 Abs. 2 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 

In der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des 
Wasserzweckverbandes „Rother Gruppe“ vom 01.06.2022 wurde 
die Haushaltssatzung des Wasserzweckverbandes „Rother 
Gruppe“ für das Haushaltsjahr 2022 gem. Art. 41 Abs. 1 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. 
Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) beschlossen. Diese 
wurde mit Schreiben des Landratsamtes Rhön-Grabfeld vom 
08.06.2022, AZ 2.1 - 9410 - 2022 nach rechtsaufsichtlicher Be-
handlung ohne Beanstandungen zurückgegeben. Die Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2022 enthält keine genehmi- 
gungspflichtigen Bestandteile. 

Die Haushaltssatzung und der Genehmigungsvermerk des 
Landratsamtes Rhön-Grabfeld wurden im Amtsblatt für den Land-
kreis Rhön-Grabfeld Nr. 19 vom 22.06.2022, im Amtsblatt für die 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen Nr. 13/2022 vom 09.07. 
2022 und im Amtsblatt für die Verwaltungsgemeinschaft Ostheim 
Nr. 07/2022 vom 23.06.2022 amtlich bekannt gemacht. 

 
Fladungen, 12.07.2022 
gez. Schnupp 
1. Bürgermeister 

 
 

Aus dem Rathaus wird berichtet 

Fazit zu den „Fladungen Classics 2022” 
Gutes Wetter, gute Laune und viele 

tausend zufriedene Besucher: Das ist 
die Zusammenfassung eines wunder-
schönen „Fladungen-Classics“-Wochen-
endes. E-Mails, Anrufe und Briefe aus 
ganz Deutschland haben zum Ausdruck ge-
bracht, dass Fladungen auf dieses Fest, den Einsatz seiner vielen 
Helfer und die Organisation stolz sein kann. Erst das Zusammen-
spiel aller Beteiligten hat das Fest zu einem großartigen Erlebnis 
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werden lassen. Die Stadt Fladungen bedankt sich bei den Orga-
nisatoren Peter Laudensack, Daniel Schanz, Andreas Hoch und 
Achim Kümmeth für ihren unermüdlichen Einsatz und die tollen 
Ideen, die die Seele der „Fladungen Classics“ sind. Ein herzlicher 
Dank geht an alle freiwilligen Helfer und die Vereine, ohne die die 
Classics niemals hätten umgesetzt werden können.  

Nicht zuletzt gilt der Dank auch den zahlreichen Sponsoren, 
die uns unterstützt und an unseren Erfolg geglaubt haben, den 
Oldtimerfahrern mit ihren prachtvollen Fahrzeugen, den Musikan-
ten, der Verwaltung, der Tourist-Information, dem Bauhof und den 
verschiedenen Ämtern und Behörden für die Unterstützung. Bei 
einem solch großen Fest gibt es sicherlich auch immer noch Mög-
lichkeiten, es besser zu machen. Für Anregungen und Verbes-
serungsvorschläge sind wir dankbar. Die „Fladungen Classics“ 
haben gezeigt, wie stark Gemeinschaft und Zusammenhalt in Fla-
dungen und den Ortsteilen sind. Alle Bürgerinnen und Bürger kön-
nen darauf stolz sein. 

Michael Schnupp, 1. Bürgermeister 

 
 
Müllkalender (Restmüll, Biotonne, Gelber Sack) 
Fladungen, Heufurt,  
Wurmbergsiedlung 

Mittwoch, 03. August 
Donnerstag, 18. August (+ Papier) 

Brüchs, Huflar, Leubach, Oberfladungen, Rüdenschwinden, 
Sands, Weimarschmieden 

Donnerstag, 04. August 
Freitag, 19. August (+ Papier) 

Problemmüllsammlung am Montag, 01. August 
Fladungen 13.40-14.05 Uhr Feuerwehrhaus 
Rüdenschwinden 14.10-14.25 Uhr Gasthaus Rausch 

Amtliche Bekanntmachungen 

Haushaltssatzung Wasserzweckverband „Rother Gruppe”; 
Hinweis auf die Veröffentlichung im Amtsblatt für den Land-
kreis Rhön-Grabfeld gemäß Art. 24 Abs. 2 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 

In der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des 
Wasserzweckverbandes „Rother Gruppe“ vom 01.06.2022 wurde 
die Haushaltssatzung des Wasserzweckverbandes „Rother 
Gruppe“ für das Haushaltsjahr 2022 gem. Art. 41 Abs. 1 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. 
Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) beschlossen. Diese 
wurde mit Schreiben des Landratsamtes Rhön-Grabfeld vom 
08.06.2022, AZ 2.1 - 9410 - 2022 nach rechtsaufsichtlicher Be-
handlung ohne Beanstandungen zurückgegeben. Die Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2022 enthält keine genehmi- 
gungspflichtigen Bestandteile. 

Die Haushaltssatzung und der Genehmigungsvermerk des 
Landratsamtes Rhön-Grabfeld wurden im Amtsblatt für den Land-
kreis Rhön-Grabfeld Nr. 19 vom 22.06.2022, im Amtsblatt für die 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen Nr. 13/2022 vom 09.07. 
2022 und im Amtsblatt für die Verwaltungsgemeinschaft Ostheim 
Nr. 07/2022 vom 23.06.2022 amtlich bekannt gemacht. 

 
Fladungen, 12.07.2022 
gez. Link, 1. Bürgermeister 

 

Aus dem Rathaus wird berichtet 

Aus der Gemeinderatssitzung vom 28. Juni 2022 
 
Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls vom 24. 
Mai 2022 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt.  
Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil 
der Sitzung vom 24. Mai 2022 

Genehmigung des nichtöffentlichen Teils des Protokolls 
vom 12. April 2022 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt. 
Entwidmung Teilbereich der Gemeindeverbindungsstraße 
„Zum Rhön-Park-Hotel” Fl. Nr. 2292/1 in der Gemarkung 
Roth durch die Gemeinde Hausen/Rhön 

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Hausen/Rhön stimmt der 
Entwidmung des Teilbereiches Fl. Nr. 2292/1 Gmk. Roth der Ge-
meindeverbindungsstraße „Zum Rhön-Park-Hotel“ in der Ge-
markung Roth aufgrund der verlorenen Verkehrsbedeutung zu. 

2. Die Verwaltung wird damit beauftragt, ein Entwidmungs-
verfahren einzuleiten. 
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Antrag auf Baugenehmigung; Anbau einer Veranstaltungs-
halle mit Restaurant, Fl. Nr. 2285 der Gmk. Roth [Bauplannr. 
07/2022] 

1. Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird 
erteilt.

2. Den Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BauGB hinsichtlich der 
Baugrenze sowie die Änderung des Gebietscharakters wird zu-
gestimmt. 

3. Zwischen der Gemeinde Hausen und den Bauherrn ist hin-
sichtlich der Umfahrungsstraße eine Ausbauvereinbarung zu 
schließen. 
 
 
Freiwilliger Waldtausch Hausen/Roth 

Wie die Vorstandschaft mitteilt, wurde hinter den Kulissen des 
Waldtausches fleißig gearbeitet. Es wurden mit den verkaufswil-
ligen Waldbesitzern Verkaufsgespräche geführt und es konnten 
dabei rund 50 Grundstücke von der Gemeinde erworben werden. 
Diese Flächen bilden jetzt die Grundlage für das erfolgreiche Zu-
sammenlegen von Waldgrundstücken. Mit den vorhandenen In-
formationen bzw. mit den Wünschen der Tauschwilligen werden 
Zusammenlegungs-Vorschläge erarbeitet und diese dann in Ein-
zelgesprächen mit den Waldbesitzern besprochen. Danach wird 
es auch wieder ein gemeinsames Treffen geben. Es sind mehr-
fach Fragen zur Neuregelung der Grundsteuer gestellt worden. 
Die Grundsteuererklärung ist zum Stichtag 01. Januar 2022 ab-
zugeben, d. h. alle Eigentümer sind zur Grundsteuererklärung 
verpflichtet, sofern diese ihren Wald nicht bereits im vergangenen 
Jahr veräußert haben. 
 
Musikalischer Abend am Rathaus 

Herzliche Einladung ergeht an alle über 65-jährigen Frauen 
und Männer aus Hausen und Roth. Am Montag, den 1. August 
wird zusammen mit der Musikkapelle Hausen ein schöner Som-
merabend im Rathaushof in Hausen verbracht. Beginn ist um 
18.30 Uhr. Für Essen und Getränke ist bestens gesorgt. Die Ge-
meinde und die Musikkapelle freuen sich auf viele Gäste. 
 
Reise durch das Farbenland 

Bereits Ende Mai feierten die Kinder aus dem Kindergarten 
in Hausen ihr Kindergartenfest. Das diesjährige Motto lautete: 
„Eine Reise quer durch das Farbenland“. Die Buben und Mäd-
chen führten zu jeder Farbe ein kleines Stück auf. Mit viel Spaß 

und Eifer trugen sie den vielen Gästen ihre Reime, Verse und Lie-
der vor. Am Ende bedankten sich die Kinder für das zahlreiche 
Erscheinen und luden zu Kaffee, Kuchen, Getränken und Brat-
würsten ein. Anschließend durften alle anwesenden Kinder ver-
schiedene Workshops besuchen und erhielten dafür ein 
Überraschungsgeschenk. Der Elternbeirat bedankt sich nochmals 
bei allen Helfern und Kuchenbäckern, ohne die das Fest nicht 
hätte stattfinden können. 
 
 
Müllkalender (Restmüll, Biotonne, Gelber Sack) 
Hausen, Hillenberg 

Donnerstag, 04. August 
Freitag, 19. August (+ Papier) 

Roth 
Freitag, 05. August (+ Papier) 
Samstag, 20. August 

 
 

Amtliche Bekanntmachungen 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den Bebau-
ungsplan Nr. 9 „WA Kalkofen“ der Gemeinde Nordheim v.d. 
Rhön für das Gebiet Kalkofen 

Die Gemeinde Nordheim v.d.Rhön hat mit Beschluss vom 
01.10.2020 den Bebauungsplan Nr. 9 „WA Kalkofen“ als Satzung 
beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit 
dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 9 „WA Kalk-
ofen“ in Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Be-
gründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art 
und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öf-
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fentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan 
berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach 
Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderwei-
tigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Gemeinde-
verwaltung, Zimmer 1.2, Anschrift: Marktplatz 1, 97650 Fla- 
dungen, während folgender Zeiten:  
Mo. bis Do. 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr, Fr. 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  

einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-

zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird 
hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-

achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans, 

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs und 

4. nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren 
beachtliche Fehler, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf 
die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für 
nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
Nordheim, 11.07.2022 
Thomas Fischer, 1. Bürgermeister 

 
 
Vollzug des Bayrischen Denkmalschutzgesetzes  
(BayDSchG) 

1. Nachqualifizierung und Revision der Denkmalliste 
2. Herstellen des Benehmens nach Art. 2 Abs. l Satz 2 

BayDSchG 
Das Bayrische Landesamt für Denkmalpflege hat im Rahmen 

der Prüfung der Baudenkmäler eine flächendeckende Begehung 
und Begutachtung durchgeführt. 

Hierbei wurden folgende neue Baudenkmäler nachträglich in 
die Denkmalliste eingetragen: 

Nachträge: 
D-6-73-147-50 B 285 Historischer Grenzstein, zur Markierung 

der Grenze zwischen Sachsen-Weimar-Eisenach und Bayern, 
18. Jh. 

D-6-73-147-53 Judengasse 4 Ehem. Synagoge, zwei-
geschossiger Halbwalmdachbau mit massivem Erdgeschoss 
über Sandsteinsockel, Obergeschoss mit Fachwerk, 1852. 

D-6-73-147-43 Karlsplatz 6 Evang.-luth. Kirche, rechteckiger 
Saalbau mit Satteldach und westlichem Dachreiter mit verschie-
fertem Glockendach, 1855/56; mit Ausstattung. 

D-6-73-147-41 Nähe Marktplatz Kriegerdenkmal, Steinstele 
auf Stufensockel mit reliefiertem Kämpfer, darüber Löwenfigur mit 
Wappenschild, 1926. 

D-6-73-147-48 Nähe Von-der-Thann-Straße Laufbrunnen, 
Gusseisen, Brunnenstock bez. C. L. Rexroth Lohra/M, Brunnen-
becken mit Neptunrelief, bez. Strombergen Neuhütte, 2. Hälfte 
19. Jh. 

D-6-73-147-44 Nähe Von-der-Thann-Straße Bildstock, ge-
böschter Sockel mit ionischer Säule, Aufsatz mit flacher Nische 
und Reliefs eines hl. Bischofs und Kreuzigungsgruppe, Sandstein, 
bez. 1750. 

D-6-73-147-52 Untere Torgasse 7 Ehem. jüdische Schule, 
zweigeschossiger Halbwalmdachbau, Erdgeschoss massiv, 
Obergeschoss verputztes Fachwerk, Eingangstüre mit Spuren 
der Mesusa (Türpfostenzeichen) und Inschrift, bez. 1893, im Kern 
frühes 19. Jh.; im Nebengebäude Mikwe, 1894. 

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die nach Art. 2 Abs. 1 
Satz 5 BayDSchG bereitgestellten Inhalte von „jedermann ein-
sehbar“ sind (Link siehe unten) und mit Hilfe dieses Instrumentes 
wesentlich einfacher und visuell zugänglich sind. 

https://geoportal.bavern.de/denkmalatlas/ 
 
 
Müllkalender (Restmüll, Biotonne, Gelber Sack) 
Nordheim 

Mittwoch, 03. August 
Donnerstag, 18. August (+ Papier) 

Neustädtles 
Donnerstag, 04. August 
Freitag, 19. August (+ Papier) 

 
 

Aus der Verbandsversammlung vom 05. Juli 2022 
 
Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls vom 06. 
Oktober 2021 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt.  
Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil 
der Sitzung vom 06. Oktober 2021 

Genehmigung des nichtöffentlichen Teils des Protokolls 
vom 11. Februar 2021 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt. 
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
mit zugehörigem Haushalts- und Finanzplan nebst Anlagen 
für das Haushaltsjahr 2022 

1. Die Verbandsversammlung beschließt aufgrund § 6 Kom-
munalhaushaltsverordnung (KommHV-Kameralistik) den vor-
gelegten Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022. 

2. Die Verbandsversammlung beschließt aufgrund Art. 40 ff. 
KommZG i. V. m. Art. 63 und 65 GO die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2022 mit dem dazugehörigen Haushalts- und Finanz-
plan sowie den beigefügten Anlagen in der vorgelegten Fassung. 
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Beratung und Beschlussfassung über den Finanzplan und 
das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 
bis 2025 als Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung 

Die Verbandsversammlung beschließt aufgrund der Art. 40 ff. 
Gesetz über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. 
m. Art. 70 Gemeindeordnung (GO) zur Begründung ihrer Haus-
haltswirtschaft die im Sachverhalt dargestellte Finanzplanung, in-
klusive des ihr zugrundeliegenden Investitionsprogrammes, als 
Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung. 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben für das Haushaltsjahr 
2020; Genehmigung nach Art. 66 GO 

Die Verbandsversammlung genehmigt die im Sachverhalt dar-
gestellten erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
nach Art. 66 GO unter Bereitstellung der erforderlichen Deckungs-
mittel. 
Jahresabschluss und Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 
2020; Feststellung 

1. Die Jahresrechnung des Abwasserzweckverbandes „Obere 
Streu“ für das Haushaltsjahr 2020 wird wie dargestellt gemäß Art. 
102 Abs. 3 GO festgestellt. 

2. Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes i. H. v. 
31.196,48 Euro wird der allgemeinen Rücklage zugeführt (vgl. 
Haushaltsbeschluss 2014). 
Jahresabschluss und Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 
2020; Entlastung 

Die Verbandsversammlung erteilt zu der Jahresrechnung des 
Haushaltsjahres 2020 die Entlastung gemäß Art. 40 Abs. 1 
KommZG i. V. m Art. 102 Abs. 3 GO. 

1. Vorsitzender Thomas Fischer ist gemäß Art. 49 GO von der 
Beschlussfassung ausgenommen. 
Fäkalschlammanlieferung; Erhöhung Gebühren 

Die Verbandsversammlung beschließt, die Gebühr für die Fä-
kalschlammanlieferung ab 01. August 2022 auf 25,00 Euro/m³ zu 
erhöhen. 
Verbandskläranlage; Beschaffung digitales Multiparameter 
Messgerät 

Die Verbandsversammlung genehmigt nachträglich die im 
Sachverhalt dargestellte Anschaffung. 
Verbandskläranlage; Beschaffung Drucker 

Die Verbandsversammlung genehmigt nachträglich die im 
Sachverhalt dargestellte Beschaffung. 
 
 

Freiwillige Feuerwehr Hausen 
Dorffest am Kirchplatz 

Am Samstag, 06. August 2022, veranstaltet die Freiwillige 
Feuerwehr Hausen auf dem Kirchplatz ein Fest für die ganze Fa-
milie. Los geht’s um 15.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen, für die 
Kinder werden im Rahmen des Ferienprogramms verschiedene 
Aktivitäten angeboten. Zum Abendessen gibt es ab 18.00 Uhr 
Spanferkel mit Kartoffelsalat und frischem Bauernbrot. Die Mu-
sikkapelle Hausen sorgt anschließend für gute Stimmung. Auf 
viele Gäste freut sich die Freiwillige Feuerwehr Hausen. 

MSC Rhön e.V. 
51. Hauenstein-Bergrennen 

Riesengroß ist die Vorfreude beim Motorsportclub Rhön. Nach 
zwei Jahren Zwangspause stehen die Ampeln wieder auf Grün 
und das 51. Hauenstein-Bergrennen wird vom 29. bis 31. Juli 
über die Bühne gehen. Auch in diesem Jahr sind alle Motorsport-
fans aus Nah und Fern eingeladen, „Motorsport zum Anfassen“ 
zu erleben. Der Eintritt ins Fahrerlager ist an allen Tagen frei, so 
können Rennfahrzeuge begutachtet, Autogrammkarten gesam-
melt und „Benzingespräche“ geführt werden. Im Laufe des Frei-
tags werden rund 160 Fahrer in Hausen erwartet. In diesem Jahr 
dürfen sich die Fans von PS-Monstern vor allem auf Holger Ho-
vemann mit seinem Opel Datalab Kadett V8 GT/R, Bernhard Per-
metinger im BMW Z4 GT3 und den Schweinfurter Uwe Lang im 
Osella freuen. Daneben starten u. a. Sascha und Mario Markert 
sowie Jasmin Markert aus Hausen, Reiner Hergenhan aus Stet-
ten, Andreas Leier (Heufurt), Andy Schuler (Mellrichstadt), Han-
nes Menninger und Benjamin Noll (Bad Neustadt) sowie Georg 
Lang aus Schweinfurt. Am Samstagmorgen ab 9.00 Uhr starten 
die drei Trainingsläufe, für Sonntag sind ab 8.30 Uhr drei Renn-
läufe angesetzt. An den Abenden ist im Festzelt für Stimmung ge-
sorgt. Am Freitag legt „DJ Seb“ auf, am Samstag wird die 
Live-Band „Mukke“ das Zelt zum Kochen bringen. 
 
Obst- und Gartenverein Nordheim v.d. Rhön 
Weinfest im Doppelpack 

Nach den Corona-bedingten Ausfällen der letzten Jahre, prä-
sentiert sich Nordheim wieder in Feierlaune. Der Obst- und Gar-
tenbauverein (OGV) Nordheim veranstaltet sein traditionelles 
Weinfest am Samstag, den 30. Juli. Diesmal nicht nur am roman-
tischen Ufer der Streu, sondern auch auf dem angrenzenden 
Markplatz. Dies ist das Resultat einer engen Zusammenarbeit mit 
der Praxis für Physiotherapie Hahner, Inhaberin Kerstin Erhard,  
die parallel zum Weinfest ihr 30-jähriges Betriebsjubiläum als Be-
nefiz-Veranstaltung zugunsten des „Wünschewagen“ feiert. Damit 
verbunden ist ein Tag der offenen Tür in der Praxis (Bothengasse 
9) von 14.00 bis 16.00 Uhr.  

Das Weinfest beginnt um 15.00 Uhr im Bürgerkeller mit Kaffee 
und hausgemachten Kuchen sowie mit musikalischer Unterhal-
tung von „Böhmisch G’schtörd“ auf dem Markplatz. Die Institution 
„Wünschewagen“ stellt sich und ihren sozialen Zweck mit einer 
Präsentation vor. Neben erlesenen Frankenweinen, Flamm-
kuchen aus den Backhaus und leckeren Snacks, dürfen sich die 
Gäste auch auf ein zünftiges Bier und würzige Grilladen freuen. 
Der festliche Abend wird ab 19.00 Uhr auf dem Markplatz mit 
Live-Musik der „Flamingos“ eröffnet. Mitglieder des OGV, „Patien-
ten“ der Praxis Hahner, Freunde und Gäste sind herzlich willkom-
men. 
 
Rhönklub-Zweigverein Fladungen 
Wandern für die Gesundheit rund um Fladungen 

Der Rhönklub-Zweigverein Fladungen lädt ab sofort wieder 
zur wöchentlichen Bewegungswanderung rund um Fladungen 
ein. Die einstündige Wanderung findet immer donnerstags ab 
19.00 Uhr statt. Treffpunkt ist der Eingang vom Freilandmuseum 
am Bahnhof in Fladungen. Die Vorstandschaft freut sich auf viele 
Mitwanderer. 
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Rhönklub-Zweigverein Fladungen 
Kulturfahrt nach Thüringen 

Der Rhönklub-Zweigverein Fladungen unternimmt am Diens-
tag, 2. August, unter der Reiseleitung von Dr. Sabine Fechter und 
Hermine Fick seine diesjährige Kulturfahrt nach Thüringen zur 
Veste Heldburg und ins Sonneberger Spielzeugmuseum. Abfahrt 
mit dem Reisebus ist um 8.00 Uhr am Marktplatz in Fladungen. 
Nach ca. 1,5 Stunden Fahrt und kurzer Erholungspause erhalten 
die Teilnehmer eine Überblicksführung auf der Veste Heldburg, 
dem 2016 eröffneten Deutschen Burgenmuseum. Das Museum 
zeigt die (Bau-)Geschichte der europäischen Burgen und das 
Leben auf einer Burg vom Mittelalter bis heute. In Rödental im 
Braugasthof „Der Grosch“ wird das Mittagessen eingenommen. 
Nach der Mittagspause geht es zur Spielzeugstadt Sonneberg 
ins Deutsche Spielzeugmuseum mit seiner einzigartigen Samm-
lung. Deren wichtigste Ausstellungsstücke werden in einer Füh-
rung vorgestellt. Die Rückfahrt nach Fladungen ist gegen 17.00 
Uhr geplant. Bitte eine FFP2-Maske mitnehmen. Auch Nicht-
Rhönklubmitglieder sind herzlich willkommen. Die Kosten für die 
Fahrt, inklusive Eintritt und Führungen, betragen 30 Euro pro Per-
son. Anmeldung und nähere Informationen bei Sabine Fechter, 
Tel. 09778 / 748942 oder E-Mail fechter.s@gmx.de. 
 
 

Freie Fahrt für die Freizeitbuslinien 

Bereits am 1. Mai starteten die sieben Freizeitbuslinien der 
Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld in die neue Saison. 
Aufgrund der Sanierung des Ellertshäuser Sees ist der SeeShut-
tle seit dieser Saison nicht mehr unterwegs. Noch bis zum 31. 
Oktober gelangen Einheimische und Urlauber mit den Freizeit-
bussen bequem und umweltfreundlich zu den schönsten Plätzen 
im Bäderland Bayerische Rhön und im UNESCO Biosphären-
reservat Bayerische Rhön. Die Linien fahren an Wochenenden 
und Feiertagen im fahrgastfreundlichen Takt rund 100 Haltestellen 
an. Erreichbar sind so bequem eine Fülle touristischer Attraktio-
nen wie die Hochrhön im Norden, das Sinntal im Westen, das 
Saaletal im Süden und das Grabfeld im Osten.  

Für jede Freizeitbuslinie gibt es nicht nur einen übersichtlichen 
Flyer mit Informationen zu Fahrtverlauf und Angebotsstruktur, 
sondern auch einen Webauftritt. Neu seit diesem Jahr, werden 
nun auch alle sieben Buslinien auf einer gemeinsamen Internet-

seite unter www.freizeitbuslinien.de präsentiert. Fahrgäste finden 
hier Fahrpläne, Tarife und viele Tipps zu den Destinationen und 
Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. Die Flyer sind in den 
Bussen, bei den Verkehrsunternehmen, bei Kurverwaltungen und 
in den Landratsämtern erhältlich. 

Film ab, hieß es am 1. Mai auch für das neue Imagevideo zu 
den Freizeitbuslinien, das in rund 90 Sekunden Lust aufs Einstei-
gen machen soll. Vom Kloster Kreuzberg bis in den Landkreis 
Bad Kissingen mit der gleichnamigen Kurstadt, dem Staatsbad 
Bad Brückenau und anderen attraktiven Orten nimmt der Clip die 
Zuschauer mit auf eine abwechslungsreiche Busreise durch die 
Heimat. Zu finden ist das Imagevideo auf der neuen Website.  

In allen Freizeitbuslinien gilt der gemeinsame Wabentarif der 
Verkehrsgemeinschaft Rhön-Grabfeld (VRG) bzw. Bad Kissingen 
mobil (KIM.), so dass ein Umstieg zwischen den Freizeitbussen 
auch landkreisübergreifend möglich ist. Die Fahrkarten können 
linienbezogen oder als Tagesticket für das gesamte Netz direkt 
im Bus gekauft werden. Gute Anschlüsse bestehen zwischen den 
Freizeitbuslinien, weiteren regulären Buslinien und auch zum re-
gionalen Bahnverkehr.  

Nach wie vor gilt das Freizeitbusangebot der Region in seiner 
landkreisübergreifenden Konzeption als deutschlandweit vorbild-
lich. Begonnen hat die Idee des zusätzlichen Wochenendange-
bots im Buslinienverkehr mit dem Hochrhönbus im Jahr 1998. 
Seitdem ist die Flotte der Freizeitverkehre kontinuierlich gewach-
sen und verbessert worden. Seit Beginn der diesjährigen Saison 
kommen etwa im Kreuzbergbus-Verkehr zwei neue und zudem 
barrierefreie Fahrzeuge zum Einsatz, mit denen der Fahrkomfort 
für die Fahrgäste deutlich erhöht wird. Es handelt sich um Klein-
busse, die über 8 Fahrgastsitzplätze verfügen. Im Unterschied zu 
anderen Kleinbussen gewähren sie mehr Kopffreiheit und ermög-
lichen so einen aufrechten Ein- und Ausstieg. Zusätzlich verfügen 
sie über eine Klapprampe für Rollstühle und erfüllen damit ent-
scheidende Anforderungen an die Barrierefreiheit im öffentlichen 
Personennahverkehr. 

Heiner Geis vom Busunternehmen Omnibusverkehr Bischofs-
heim GmbH (OVB) hat die beiden Fahrzeuge in Eigeninitiative 
angeschafft und setzt sie seit diesem Jahr im Kreuzbergbus-Ver-
kehr ein. In der Investition sieht er einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung der Bedienungsqualität dieses Verkehrsangebots, 
das seit Jahren gerne genutzt wird. Gäste und Einheimische kön-
nen den Kreuzberg mit seinen zahlreichen touristischen Zielen 
und Angeboten somit noch bequemer mit dem ÖPNV erreichen. 
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Beim Kreuzbergbus handelt es sich um einen Bedarfsverkehr, 
der nach vorheriger Bestellung die Orte Bischofsheim, Oberels-
bach und Sandberg mit dem Kreuzberg verbindet. Mit diesem 
vom Landkreis initiierten Angebot wird auch die Haltestelle direkt 
am Kloster Kreuzberg erreicht, die herkömmliche Linienbusse 
nicht anfahren können. Der Kreuzbergbus ist anders als die üb-
rigen Freizeitbusse im Bäderland Bayerische Rhön ganzjährig 
unterwegs, fährt also auch im Winterhalbjahr und an Werktagen. 

Alle Infos unter www.freizeitbuslinien.de. 
 
Das AzubiShuttle nimmt weiter Fahrt auf 

Im Landkreis Rhön-Grabfeld ist bereits seit zwei Jahren der 
„AzubiShuttle“ unterwegs, der Auszubildende zu ihren Betrieben 
bzw. von dort aus wieder nach Hause befördert, sofern keine ge-
eignete Verbindung im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
besteht. Dazu werden von Montag bis Freitag bis zu vier Klein-
busse in den Morgenstunden und am Nachmittag eingesetzt, die 
quer durch den Landkreis unterwegs sind. Im Schnitt können jähr-
lich je nach Anzahl und gewünschter Strecke zwischen 25 und 
35 Azubis am Projekt teilnehmen. Nach der Prüfung der Anträge 
durch den Landkreis, werden die Fahrten durch das Kommunal-
unternehmen durchgeführt. 

Das Projekt AzubiShuttle unterstützt damit vor allem kleinere 
und handwerkliche Betriebe im peripheren Raum bei ihrer Nach-
wuchsakquise und stärkt so die heimische Wirtschaft. Gleichzeitig 
werden den Auszubildenden im Landkreis mehr Optionen ermög-
licht, da eine Ausbildung nicht wegen fehlender Beförderungs-
möglichkeiten abgesagt werden muss. Insgesamt stößt das 
Projekt auf durchweg positive Resonanz und entwickelt sich zum 
festen Bestandteil der Mobilitätsangebote im Landkreis Rhön-
Grabfeld.  

Da die bisherige Förderung durch das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) von rund 170.000 Euro im 
Rahmen des Programms „LandMobil – unterwegs in ländlichen 
Räumen“ zum Ende des Jahres 2022 ausläuft, hat der Kreisaus-
schuss des Landkreises Rhön-Grabfeld bereits entschieden, das 
Projekt bis August 2023 aus eigenen Mitteln fortzuführen. Im An-
schluss ist eine Integration des Projekts in ein übergreifendes Be-
darfsverkehrs-Konzept geplant. 

Die Kosten für die Mitfahrt im AzubiShuttle liegen pro Monat 
bei 44 Euro (einfache Fahrt) bzw. 66 Euro (Hin- und Rückfahrt). 
Der Bewerbungszeitraum für das kommende Lehrjahr lief bis zum 
15. Juli 2022. Auch nach dem 15. Juli besteht aber die Möglich-
keit, sich für einen Platz im AzubiShuttle zu bewerben. Hierbei 
wird nachträglich geprüft, ob sich der Fahrtwunsch innerhalb der 
erstellten Tourenpläne realisieren lässt. Interessierte können sich 
per Email an azubishuttle@rhoen-grabfeld.de an das Landrats-
amt wenden. 

Zwei grüne Daumen für Rhön-Grabfeld 
Beruflich das tun, was einem Spaß macht und das auch noch 

in der #eimat: Diesen Traum lebt Tristan Vogt. Der 32-Jährige hat 
im Juli offiziell die Nachfolge von Georg Hansul als Kreisfachbe-
rater für Gartenkultur und Landespflege im Sachgebiet „Nachhal-
tige Regionalentwicklung“ angetreten. Letzterer hat sich in den 
Ruhestand verabschiedet. 

Seit April hat der Meister und Techniker der Fachrichtung Gar-
ten- und Landschaftsbau parallel zu seinem bald endenden Mas-
ter-Studium der Landschaftsarchitektur bereits Georg Hansul 
stundenweise bei seiner Arbeit begleitet. Mit seinem beruflichen 
Background ist er überzeugt davon, für den Landkreis Rhön-
Grabfeld einen sehr guten und vor allem wichtigen Beitrag im Be-
reich der Gartenkultur und Landespflege leisten zu können.

„Spannenderes als das Arbeiten mit Grün kann ich mir nicht 
vorstellen. Diese Leidenschaft weiterzugeben und in Beratungen 
positiv auf die Grünentwicklung und -erhaltung einwirken zu kön-
nen ist phänomenal. Die Tätigkeit des Kreisfachberaters ermög-
licht es mir, meinen kompletten fachpraktischen Hintergrund 
umfassend einbringen zu können. Spannend ist die Kombination, 
sowohl direkte Beratungsgespräche mit Privatpersonen als auch 
mit Kommunalvertretenden oder weiteren Institutionen zu führen“, 
erklärt Vogt. 

Das Zusammenspiel, ästhetisch-künstlerischer Eigenschaften 
mit wirtschaftlichen, technischen und ökologischen Aspekten zu 
verbinden, findet der 32-Jährige besonders spannend. In seiner 
Tätigkeit als Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege 
will er ein besonderes Augenmerk auf Biodiversität im Kontext 
menschlicher Siedlungs- und Wirtschaftstätigkeit legen: „Es darf 
gewachsen, integriert und gut miteinander gelebt werden – so-
wohl in Stadt als auch in Land. Flora, Fauna und bauliche Struk-
turen dürfen und können sogar sehr gut koexistieren. Synergie- 
effekte, wie ein positives Mikroklima, Feinstaubbindung, Lebens-
raum für Nützlinge und vieles mehr, können die Folge sein. Und 
diese sind in Zeiten des Klimawandels, dem es entgegenzuwirken 
gilt, sehr wichtig“, so Tristan Vogt. Mit diesen Ansätzen stößt er in 
seinem Sachgebiet, welches auch das Arten- und Klimaschutz-, das 
Regionalmanagement sowie die Ökomodellregion Rhön-Grabfeld 
vereint, natürlich auf Anklang. 

Landrat Thomas Habermann ist dankbar, dass ein versierter 
Fachmann die geschätzte Beratung mit Wissen und Engagement 
fortführt: „Wir freuen uns, dass Herr Vogt diese wichtige Aufgabe 
übernimmt. Mit seiner beruflichen Erfahrung rund um Gartenbau 
und Landschaftspflege ist er genau die richtige Besetzung als 
Kreisfachberater. Viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch offi-
zielle Stellen, werden von seinem Können verbunden mit seiner 
offenen Art profitieren, was unserem gesamten Landkreis Rhön-
Grabfeld zugutekommen wird“, so Habermann. 
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Wechsel an der Spitze des Bezirksverbands  
Unterfranken des Bayerischen Landkreistages 

Am 5. Juli kamen die unterfränkischen Landräte mit Regie-
rungspräsident Dr. Eugen Ehmann und dem Geschäftsführenden 
Präsidialmitglied des Bayerischen Landkreistages, Andrea Degl, 
zu ihrer Dienstbesprechung am Landratsamt in Bad Neustadt zu-
sammen. Zu Beginn der Arbeitstagung fand die Wahl zum neuen 
Vorsitzenden des Bezirksverbands Unterfranken des Bayerischen 
Landkreistages statt. Nachdem Rhön-Grabfelds Landrat Thomas 
Habermann am 4. Mai 2022 auf der Bayerischen Landkreisver-
sammlung in Prien am Chiemsee zum Ersten Vizepräsidenten 
des Bayerischen Landkreistages gewählt worden war, stellte er 
sein Amt als Vorsitzender des Bezirksverbands Unterfranken zur 
Verfügung. Einstimmig wurde Wilhelm Schneider, Landrat des 
Landkreises Haßberge, als sein Nachfolger gewählt. Landrat 
Schneider rückt damit auch in das Präsidium des Bayerischen 
Landkreistags auf. Wilhelm Schneider dankte Landrat Thomas 
Habermann für seine fast zehnjährige erfolgreiche Arbeit an der 
Spitze des unterfränkischen Bezirksverbandes. Alle Kolleginnen 
und Kollegen wünschten Wilhelm Schneider für seine neue Auf-
gabe in nicht einfachen Zeiten viel Erfolg und alles Gute. Das 
Foto zeigt (v. li.): Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann, Andrea 
Degl (Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Bayerischen 
Landkreistags), Landrat Thomas Eberth (Landkreis Würzburg), 
Landrätin Tamara Bischof (Kitzingen), Landrat Wilhelm Schneider 
(Haßberge), Landrat Thomas Habermann (Rhön-Grabfeld), Land-
rätin Sabine Sitter (Main-Spessart) und Landrat Dr. Alexander 
Legler (Aschaffenburg). 

 
Gute Ausbildung, gute Pflege – 
Malteser bieten Kurs für die Basisqualifikation 

In dem Kurs für Schwesternhelferinnen bzw. Pflegediensthel-
fer, den die Malteser Mellrichstadt ab September unter der Lei-
tung von Sabine Münch anbieten, sind noch Plätze frei. Der Kurs 
findet vom 05. September bis 07. Dezember 2022 als Abendkurs 
immer montags und mittwochs von 19.00 bis 22.15 Uhr im Mal-
teserhaus, Lohweg 2 in Mellrichstadt, statt. Anmeldung ist noch 
möglich und erforderlich unter Tel. 09776 / 8111-12 oder per E-
Mail an Monika.Ludwig@malteser.org. 

„Viele Menschen wollen ihre Angehörigen zuhause pflegen 
oder in stationären Einrichtungen bei der Pflege helfen, wissen 
aber nicht, wie es richtig geht“, berichtet Monika Ludwig von den 
Mellrichstädter Maltesern. „Dieses Basiswissen vermitteln wir in 
unserem Kurs“, versichert sie. Dazu gehören Kenntnisse in Ana-
tomie und Physiologie sowie in Gesundheits- und Krankheits-
lehre. Außerdem erwerben die Teilnehmer Fertigkeiten der 
Grundpflege wie Hygiene, Lagern und Hilfe bei der Ernährung. 
All dies wird in einem 90-stündigen Praktikum im Anschluss an 

die theoretische Ausbildung vertieft. Ein Erste-Hilfe-Kurs ist eben-
falls Bestandteil des Lehrganges. Nach Abschluss des Kurses 
können die Teilnehmer nicht nur zuhause pflegerisch besser un-
terstützen, sondern schaffen eventuell auch den Einstieg in den 
Pflegeberuf. Bedingt durch die hohe Nachfrage an Pflegehilfs-
kräften „gelingt es engagierten Teilnehmern regelmäßig, eine An-
stellung in ihrer Praktikumseinrichtung zu finden“, weiß Malteserin 
Monika Ludwig. 
 
Deutschlandweiter Wettbewerb:  
„Verrückte“ Ideen aus der Rhön gesucht 

In 18 Schutzgebieten in Deutschland verändern die UNESCO-
Biosphärenreservate die Welt mit innovativen Ideen, um ein nach-
haltiges und klimafreundliches Miteinander von Mensch und Natur 
zu ermöglichen. Sie erproben das Leben von morgen, damit eine 
gemeinsame Zukunft auf diesem Planeten gelingen kann. Im Jahr 
2022 haben die deutschen Biosphärenreservate die Initiative 
„Verrückt auf Morgen“ gestartet. Teil davon ist ein Mitmachwett-
bewerb für junge Menschen, bei dem die Einsendenden 1.000 
Euro für die Umsetzung oder Fortführung des eingereichten Pro-
jekts im Bereich Zukunft und Nachhaltigkeit sowie die Patenschaft 
eines ausgewählten Biosphärenreservats gewinnen können.  

„Wir setzen bereits heute viele gute Ideen im Bereich Nach-
haltigkeit, Klimaschutz, Naturschutz und Soziales um. Aber das 
ist noch nicht alles. Wir wollen auch die allgemeine Bevölkerung 
einbinden. Wir suchen deine Idee, dein Projekt, dein Produkt oder 
deine Initiative, damit wir diese in oder durch eines unserer Bio-
sphärenreservate gemeinsam weiterentwickeln können“, erläutert 
der bekannte Fernsehmoderator und VIP-Wettbewerbsbotschaf-
ter Willi Weitzel, der auch in der Jury sitzt.  
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Wie funktioniert das Ganze? Einfach die Projektidee im Be-
reich Zukunft und Nachhaltigkeit – entweder als Einzelperson 
oder stellvertretend für eine Gruppe – bis zum 30. September 
2022 über das Teilnahmeformular auf www.verrueckt-auf-mor-
gen.de zusenden und 1.000 Euro für die Umsetzung oder Fort-
führung des eingereichten Projektes sowie die Patenschaft eines 
ausgewählten Biosphärenreservats gewinnen.  

In der Jury sitzen neben Willi Weitzel auch Ulrike Schade, Lei-
terin der Thüringer Verwaltung des UNESCO-Biosphärenreser-
vats Rhön, sowie Vertreterinnen und Vertreter der UNESCO und 
der Biosphären-Schulen. Diese küren drei Gewinnerprojekte des 
Wettbewerbs „Verrückt auf Morgen“, die auch auf der Roadshow 
mit Station in Berlin dem Bundestag vorgestellt werden.  

Maßgeblich ist der Innovationsgrad, mit dem Zukunft und 
Nachhaltigkeit im Rahmen eines Projektes vermittelt, gelebt, dar-
gestellt oder analysiert werden. Außerdem von Relevanz ist die 
Anwendbarkeit des eingereichten Projektes für ein ausgewähltes 
Biosphärenreservat. Im Rahmen einer Patenschaft werden die 
drei Gewinnerprojekte umgesetzt oder weitergeführt. Teilnahme-
bedingungen unter verrueckt-auf-morgen.de/teilnahmebedingun-
gen/. 

Allergiepflanze Ambrosia blüht bereits 
Die Allergiepflanze Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia / Bei-

fußblättriges Traubenkraut / Ragweed) blüht bereits. Ganz junge 
Pflanzen ohne Blütenstände sehen aus wie junge Tagetes und 
können ohne weiteres ausgerissen und über die Biotonne ent-
sorgt werden. Blühende Pflanzen nur mit Schutz (Schutzbrille, 
langärmelige Kleidung, Handschuhe und FFP2-Maske) entfernen 
und in einem geschlossenen Biomüll-Sack über die Restmüll-
tonne entfernen (nicht in den Gelben Sack/Gelbe Tonne geben). 
Die Pollen der Ambrosia haben ein hohes allergisches Potenzial 
und können in höherer Konzentration sogar allergisches Asthma 
auslösen. Laien verwechseln Ambrosia häufig mit Beifuß, Gän-
sefuß und anderen Meldearten. Wer wissen will, ob er/sie es mit 
Ambrosia zu tun hat, schickt Fotos der Blüte und der Blätter an 
eine Pflanzenerkennungs-App (z. B. „flora incognita“ oder „Plant-
Net“) oder per WhatsApp an den Sachverständigen der Sozial-
versicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Fritz 
Allinger, Tel. 0151 / 46257599. 
 

Neuer Kaplan im Pastoralen Raum 
Thomas Elbert (39), bis-

lang Kaplan für den Pasto-
ralen Raum Haßberge Süd, 
wird mit Wirkung vom 1. 
September 2022 Kaplan für 
den Pastoralen Raum Mell-
richstadt. Dienstsitz ist Fla-
dungen. Elbert wurde in 
Aschaffenburg geboren und 
stammt aus der Kuratie 
Sankt Barbara in Wenighös-
bach. Nach dem Realschul-
abschluss absolvierte er 
eine Ausbildung zum kauf-
männischen Assistenten für 

Datenverarbeitung. Anschließend besuchte er die Berufsober-
schule in Aschaffenburg und studierte bis 2008 an der Fachhoch-
schule Aschaffenburg Betriebswirtschaft und Recht. Nach dem 
Abschluss als Diplom-Betriebswirt arbeitete er als Angestellter 
bei der Börsen-Zeitung in Frankfurt am Main.  

Im Jahr 2012 wechselte Elbert zur Bundesbank nach Frank-
furt und Düsseldorf und war dort bis zu seinem Eintritt 2014 ins 
Würzburger Priesterseminar im Bereich Bundeswertpapiere tätig. 
Von 2015 bis 2020 studierte er in Würzburg und Fribourg 
(Schweiz) Katholische Theologie. Während des Studiums enga-
gierte sich Elbert vor allem an der Jugendbildungsstätte Volkers-
berg und in der Krankenhausseelsorge des Juliusspitals. Sein 
Diakonatspraktikum absolvierte er in der Pfarreiengemeinschaft 
„Heilig Geist – Rauhenebrach“. Gleichzeitig durchläuft er die Aus-
bildung zum Notfallseelsorger. Bischof Dr. Franz Jung weihte El-
bert am 4. Juni 2022 im Würzburger Kiliansdom zum Priester. 
Seitdem ist Thomas Elbert als Kaplan im Pastoralen Raum Haß-
berge Süd tätig. 
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Wichtige Rufnummern: Telefon-Nr. 
 
Polizeiinspektion Mellrichstadt: ℡ 09776 / 8060 
 

Polizeinotruf: ℡ 110 
 

Notruf/Feuerwehr: ℡ 112 
 

Verwaltungsgemeinschaft Fladungen: ℡ 09778 / 9191-0 
Fax: 09778 / 9191-33 

 

1. Bürgermeister der Stadt Fladungen: 
Michael Schnupp ℡ 0160 / 93631362 
 

1. Bürgermeister der Gemeinde Hausen/Rhön: 
Friedolin Link ℡ 0171 / 7732249 

 

1. Bürgermeister der Gemeinde Nordheim v. d. Rhön: 
Thomas Fischer ℡ 0171 / 3139258 
 

Fremdenverkehrsamt Fladungen: ℡ 09778 / 9191-11 
Sitz: Rathaus Fladungen Fax: 09778 / 9191-16 
 

Wasserzweckverband 
Rother Gruppe: ℡ 09779 / 561 
 

Wasserzweckverband 
Willmarser Gruppe: ℡ 09779 / 482 
 

Abwasserzweckverband 
Obere Streu: ℡ 09779 / 797 
 

Forstbetriebsgemeinschaft Obere Rhön w.V. 
Büro ℡ 09779 / 8587605 
 

Forstbetriebsgemeinschaft Obere Rhön w.V. 
Revier Nordheim ℡ 0171 / 2020305 
 

Forstbetriebsgemeinschaft Obere Rhön w.V. 
Revier Fladungen ℡ 01515 / 6178157

Kirchliche Nachrichten
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Nachrichten aus dem katholischen Pfarrbüro 
Abholung der Pfarrbriefe 

Abholung der Pfarrbriefe für August/September 2022 ist am 
Mittwoch, 27. Juli, von 15.00 bis 18.00 Uhr im Büro Fladungen 
und am Donnerstag, 28. Juli, von 15.00 bis 18.00 Uhr im Büro 
Nordheim. 
 
Öffnungs- und Schließzeiten der  
Pfarrbüros in den Sommerferien 

Die Pfarrbüros im Pastoralen Raum Mellrichstadt sind in den 
Sommerferien wie folgt geschlossen: 

- Fladungen und Nordheim in der Zeit vom 1. bis 19. August 
- Bastheim vom 16. bis 26. August und am 31. August 
- Ostheim vom 29. August bis 16. September 
- Mellrichstadt ist vom 1. August bis 12. September nur am 

Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr geöff-
net; ab 13. September gelten hier wieder die üblichen Öffnungs-
zeiten 

Während der Schließzeiten der einzelnen Büros ist das Pfarr-
büro Mellrichstadt erste Anlaufstelle. In besonders dringenden 

Fällen erreichen Sie ein Mitglied des Seelsorgeteams unter der 
Notfallnummer Tel. 09776 / 7097972. 

 
Evangelische Gottesdienstzeiten 
Sonntag, 24. Juli 

Fladungen (Christuskirche) 09.00 Uhr Pfrin. Kupfer 
Stetten (Dorfgemeinschaftshaus) 10.30 Uhr 

Kindergottesdienst 
 
Samstag, 30. Juli 

Stetten (Dreifaltigkeitskirche) 18.30 Uhr Pfrin. Kupfer 
 
Sonntag, 31. Juli 

Nordheim (Erlöserkirche) 09.00 Uhr Pfrin. Kupfer 
Sondheim (St. Michael) 10.30 Uhr Pfrin. Kupfer 

 
Sonntag, 07. August 

Fladungen (Christuskirche) 10.30 Uhr Lektor Speth 
Stetten (Dorfgemeinschaftshaus) 10.30 Uhr 

Kindergottesdienst
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Apothekendienste
Ärztlicher Notdienst 
 
Der europaweit einheitliche, gebührenfreie Notruf 112 ist bei le-
bensbedrohlichen Situationen auch aus dem Handynetz ohne 
Vorwahl zu erreichen. Bei Erkrankungen, mit denen man norma-
lerweise einen niedergelassenen Arzt aufsucht, wie beispiels-
weise grippale Infekte, steht außerhalb der Sprechzeiten der 
ärztliche Bereitschaftsdienst unter der deutschlandweit einheitli-
chen Rufnummer 116 117 zur Verfügung. 
 
 
Zahnärztlicher Notdienst 
(von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr) 
 
am 23./24. Juli 
Dr. med. dent. Vasilij Lazutin 
Gartenstr. 12, 97616 Bad Neustadt, Tel. 09771 / 630950 
 
am 30./31. Juli 
Dr. Susanne Ritz 
Oberwaldbehrunger Str. 20, 97656 Oberelsbach, Tel. 09774 / 9206 
 
am 06./07. August 
Dr. Jan Gensler 
Hauptstr. 50, 97638 Mellrichstadt, Tel. 09776 / 275 

 
Tierärztlicher Notdienst 
 
Bitte wenden Sie sich telefonisch an Ihre/n Haustierärztin/-tierarzt 
oder an eine/n andere/n niedergelassene/n Tierärztin/Tierarzt in 
Ihrer Nähe. Der zuständige Notdienst wird Ihnen dort mitgeteilt.

23. Juli 
 
24. Juli 
 
25. Juli 
 
26. Juli 
 
27. Juli 
 
28. Juli 
 
29. Juli 
 
30. Juli 
 
31. Juli 
 
01. August 
 
02. August 
 
03. August 
 
04. August 
 
05. August 
 
06. August 
 
07. August 
 
08. August 

St.-Martin-Apotheke, Marktplatz 18, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 5733 
Adler-Apotheke, Badergasse 2, 
Fladungen, Telefon 09778 / 9282 
Hainberg-Apotheke, Beethovenweg 12, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 6880 
Burg-Apotheke, Marktstr. 28, 
Ostheim, Telefon 09777 / 550 
Rhön-Apotheke, Marktplatz 14, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 81100 
Schloß-Apotheke, Marktstr. 49, 
Ostheim, Telefon 09777 / 1548 
St.-Martin-Apotheke, Marktplatz 18, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 5733 
Adler-Apotheke, Badergasse 2, 
Fladungen, Telefon 09778 / 9282 
Hainberg-Apotheke, Beethovenweg 12, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 6880 
Burg-Apotheke, Marktstr. 28, 
Ostheim, Telefon 09777 / 550 
Elstal-Apotheke, Marktstr. 13, 
Oberelsbach, Telefon 09774 / 858323 
Adler-Apotheke, Badergasse 2, 
Fladungen, Telefon 09778 / 9282 
St.-Martin-Apotheke, Marktplatz 18, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 5733 
Adler-Apotheke, Badergasse 2, 
Fladungen, Telefon 09778 / 9282 
Hainberg-Apotheke, Beethovenweg 12, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 6880 
Burg-Apotheke, Marktstr. 28, 
Ostheim, Telefon 09777 / 550 
Elstal-Apotheke, Marktstr. 13, 
Oberelsbach, Telefon 09774 / 858323
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Adler-Apotheke, Fladungen, Badergasse 2, ℡ 09778/9282 
Öffnungszeiten: Mo-Sa von 9-12.30 Uhr, Mo-Fr von 14-18 Uhr 
Baumpflege JACOB, Fladungen, Hochrhönstr. 27, ℡ 09778/748636 
Baumfällung, Baumpflege, Fräsen von Baumstubben, Hackschnitzel 
Rhöner Bauernladen am Freilandmuseum Fladungen ℡ 09778/642 
Apr-Okt: Mo-Sa 10-18, So & Feiert. 11-18 Uhr; Nov-Mär: Fr 10-18, Sa 10-14 Uhr 
Schreinerei Markert, Fladungen, Hochrhönstr. 6b, ℡ 0160/2369949 
Möbel, Innenausbau, Außenfassaden, Bauelemente aller Art 
Metzgerei DROS, Fladungen, Ludwigstraße 32, ℡ 09778/215 
Rhöner Wurst- und Grillspezialitäten, Partyservice 
Fuchs Metallbau GmbH, Fladungen, Weihersweg 6 ℡ 09778/373 
Metall- und Zaunbau; E-Mail: fuchs-metallbau-gmbh@gmx.de 
Achim Kümmeth, Fladungen, Marktplatz 3, ℡ 09778/300 
Fachbetrieb für Innen- und Außenputz, Trockenbau & Fließ-Estrich 
Sturm Bau GmbH & Co. KG, Fladungen, Flurstr. 7, ℡ 0171/3754167 
Rohbau, Umbau, Außenanlagen, Pflaster- und Natursteinarbeiten 
STADLER Kälte- u. Elektro-Technik, Fladungen, ℡ 09778/7222 
Kühlzellen, -theken, Froster, Klimaräume, Klimatisierungen aller Art 
Haarstudio Sturm, Fladungen, Ludwigstr.14, ℡ 09778/336 
Offen: Di-Fr 8-12 und 13-18, Sa 8-13 Uhr,Terminvereinbarung erwünscht 
Rüdiger Sebold Zahnarzt, Fladungen, Weihersweg 1, ℡ 09778/7107 
Mo-Fr 9-12 Uhr, Di 16-19 Uhr, Mo+Do 14-17 Uhr sowie nach Vereinbarung 
Die kleine Holzwerkstatt, Oberflad., Hauptstr. 36, ℡ 09778/740086 
Massivholzmöbel, Innenausbau, Reparaturen, Restaurationen 
Zentgraf & Vey GmbH, Fladungen, Schlagmühle 1, ℡ 09778/270 
Grabmale in handwerklicher Perfektion – Natursteine 
TAXI Syroff, Fladungen, Dr.-Höffling-Str. 16, ℡ 09778/9292 
Inh. A. Böhme, Kranken- und Dialysefahrten – Fahrten aller Art 
Foto WALD, Fladungen,Oberfladunger Str.11, ℡ 09778/9250 
Biom. Pass-/Bewerbungsbilder, Portraits, Alben, Rahmen, Fotozubehör 
Weihersmühle Fam. Hückl, Fladungen, Weihersweg 25+27 ℡ 09778/356 
Gästehaus, Frühstücksbuffet, Mühlenladen, Holzofenbrot, Fahrradverleih 
www.weihersmuehle.com, fb\weihersmuehle, weihersmuehle@t-online.de

Impressum: 
 
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Fladungen, 

Marktplatz 1, 97650 Fladungen, 
Tel. 09778/9191-0 

Redaktion: Streutal-Journal GmbH & Co. KG, Meininger Landstr. 31a, 
97638 Mellrichstadt 

Anzeigen: mitteilungsblatt@streutal-journal.de 
Druck: Druckerei Mack, Friedenstraße 9, 

97638 Mellrichstadt 
Auflage: 1.750 Exemplare 
 
Verantwortlich für den amtlichen Teil ist die Verwaltungsgemeinschaft Fladungen. Für 
Mitteilungen von Vereinen, Kirchen etc. sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich. 
 
Erscheinungsweise: Das Mitteilungsblatt erscheint in der Regel alle 14 Tage am Wo-
chenende. Es wird an alle mit der Werbepost erreichbaren Haushalte im Gebiet der 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen kostenlos verteilt. Im Bedarfsfall sind Einzel-
exemplare im Rathaus Fladungen, im Rathaus Nordheim oder in der Bäckerei Hippeli 
in Hausen kostenlos erhältlich. Zudem ist das Mitteilungsblatt online unter www.fla-
dungen.rhoen-saale.net/Aktuelles/Mitteilungsblatt kostenlos abrufbar. Bei Druckfehlern 
besteht kein Anspruch auf Schadenersatz. Für eingesandte Manuskripte und Bilder 
wird keine Haftung übernommen.

Handwerk, Handel 
und Dienstleistungen im Bereich 

der Verwaltungsgemeinschaft FladungenWir sind für S
ie da!

Öffnungszeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen: 

 

Die VGem Fladungen weist auf die Einhaltung der geltenden  
Regelungen infolge der Corona-Pandemie hin und bittet  

ausdrücklich um Einhaltung vorheriger Terminvereinbarungen. 
 

Die telefonischen Erreichbarkeiten lauten wie folgt: 
 Zentrale 09778 / 9191 -0 
 Fax 09778 / 9191-33 
 Einwohnermeldeamt/Friedhofswesen/Wahlen -21 / -22 
 Kasse -44 / -45 
 Steuern -25 
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -35 
 Bauamt -43 / -37 / -23 
 Kindertageseinrichtungen/Rentenangelegenheiten -24 / -28

Stäblein, Fladungen/Heufurt, Wegscheide 7, ℡ 09778/285 
Putz- und Malergeschäft, Raum- und Fassadengesstaltung 
Stumpf-Abzeichen, Nordheim, Schulstr. 3, ℡ 09779/8588803 
www.stumpf-abzeichen.de – Textilveredelung, Uniformeffekte, Vereinsabzeichen 
Dieter Hippeli, Hausen, St.-Georg-Straße 3, ℡ 09778/385 
www.baeckerei-hippeli.de – Bäckerei & Konditorei 
Joachim Markert, Hausen, Stettener Str. 16, ℡ 09778/453 
Heizung, Sanitär, Spenglerei, Rohrkamera mit Ortung und Reinigung 
Schnipp Schnapp, Hausen, Eisgrabenstr. 15, ℡ 09778/8440 
Friseursalon; Offen: Di, Mi, Fr 9-18 Uhr, Do 9-15 Uhr, Sa auf Anfrage 
Werbewerkstatt Stäblein, Heufurt, Thorgartenweg 4, ℡ 09778/9220 
Fahrzeug- und Objektbeschriftungen 
Pascal Müller, Heufurt, Obere Dorfgasse 7, ℡ 09778/7190 
Heizung, Sanitär, Kachelofenbau, Spenglerei 
Alexander Stäblein, Nordheim, Pfingstgraben 1, ℡ 09779/1594 
www.rhoener-grabmale.de – Grabmale und Treppenbau 
rhoener.de – Ihr Getränke-Markt, Oberfladungen, ℡ 09778/7178 
Geöffnet: Mo-Fr 16.30-19.00 Uhr, Sa 10-12 + 14-16 Uhr, Mi Ruhetag 
CUBE Store Rhön, Nordheim, Torwiesen 1, ℡ 09779/8580011 
Fahrräder und eBikes; Offen: Mo-Fr 10-18 Uhr , Sa 10-14 Uhr 
DIETZEL & SOHN, Fladungen, Bahnhofstr. 18, ℡ 09778/748068-0 
www.dietzel-bau.de – Hochbau, Tiefbau, Transportbeton, Containerdienst 
Holzbau Dietz oHG, Heufurt, Obere Dorfgasse 18, ℡ 09778/7157 
Zimmerer- und Dachdeckarbeiten, Altbausanierung, Holzrahmenbau 
Fensterbau Steffen Keßler, Hausen, Fladunger Str. 6, ℡ 09778/1298 
Fensterbau, Schreinerei,Türen; E-Mail: fensterbau-kessler@t-online.de 
Autohaus Walter Orf, Hausen, Fladunger Str. 29, ℡ 09778/91950 
www.autohaus-orf.de – VW- und Audi-Servicepartner 
Perleth Bauelemente, Leubach, St.-Vitus-Weg 11, ℡ 09778/7480355
Fenster, Tore, Türen, Insekten- und Sonnenschutz, Innenausbau 
Schreinerei Detlef Hippeli, Nordheim, Pfingstgraben 31 ℡ 09779/858700 
Innenausbau, Schreinerarbeiten aller Art, Fußböden & Montagearbeiten 
E-Mail: detlef.hippeli@web.de
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